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Tiefe Zinsen und hohe Wertbe
ständigkeit machen den Erwerb 
von Wohneigentum attraktiv. Bei 
der Finanzierung hilft die BVK. Sie 
bietet ihren Aktivversicherten und 
Rentenbeziehenden Hypotheken zu 
attraktiven Konditionen an. 

Bei Familien mit Kindern ist der Wunsch 

nach den eigenen vier Wänden oftmals 

besonders hoch. Doch die Finanzierung ist 

nicht immer leicht. Hier kann die BVK ihren 

Versicherten behilflich sein. Mit einer 

BVKHypothek können Einfamilienhäu

ser, Stockwerkeigentum («Eigentumswoh

nungen») und auch Mehrfamilienhäuser 

finanziert werden. Auch Rentenbezie

hende können bei der BVK eine Hypo

thek beantragen, was bei vielen Banken 

nicht möglich ist. Das Angebot der BVK gilt 

jedoch nur für Immobilien in der Schweiz 

und für eine Finanzierung in Schweizer 

Franken. Baukredite und Zweitwohnun

gen werden nicht finanziert. 

«Können wir uns  
Wohneigentum leisten?»
Wer Wohneigentum erwerben und bei der 

BVK eine Hypothek beantragen will, muss 

die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die 

5  % 

des von der BVK treu 

händerisch verwalteten 

Vorsorgevermögens  

kann sie maximal an ihre 

Ver sicherten in Form von  

Hypotheken vergeben. 



maximale Belehnungsgrenze beträgt 75  

Prozent. Lediglich 10 Prozent des Kauf

preises müssen als Grundstock aus Eigen

mitteln beigesteuert werden. Zusätzlich 

ist ein Vorbezug von Pensionskassenka

pital (im Rahmen der Wohneigentums

förderung) möglich. Und die finanzielle 

Belastung durch Hypothekarzinsen und 

Nebenkosten darf nicht mehr als ein Drit

tel des Nettoeinkommens ausmachen. 

Bei der Tragbarkeitsberechnung geht die 

BVK von einem theoretischen marktübli

chen Zinssatz von gegenwärtig 5 Prozent 

aus. Zudem wird für Unterhalt und Betrieb 

1 Prozent des aktuellen Marktwerts dazu

gerechnet. Der Zinssatz liegt zwar um eini

ges höher als die heute effektiv gewährten 

Zinssätze. Bei steigenden Zinsen ist aber 

zugunsten des Schuldners bereits ein Puf

fer mit einberechnet.

Welche HypothekenProdukte 
bietet die BVK an?
Die BVK bietet unterschiedliche HypoPro

dukte an. Dazu gehören Festhypotheken 
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Die BVK muss das Vermögen der Ver

sicherten und Rentenbeziehenden 

anlegen, um eine nachhaltige Rendite 

zu erzielen. Bis zu 5 Prozent des Vor

sorgevermögens kann die BVK gemäss 

Anlagestrategie in Hypotheken anle

gen. Diese Anlagestrategie hat sich 

im ersten Quartal 2014 mit einer Per

formance von 1,4  Prozent ausbezahlt. 

Der Deckungsgrad konnte per Ende 

März von 96,1 Prozent auf 96,9 Pro

zent gesteigert werden.

Die BVK bietet allen Versicherten, ein

schliesslich den Rentenbeziehenden, 

Hypotheken zu attraktiven und trans

parenten Konditionen an. Die BVK 

baut nun 2014 das HypothekenAn

gebot weiter aus.

Seit dem 1. Januar 2014 ist der Stif

tungsrat für die Geschäftsführung der 

BVK verantwortlich. Das Projekt zur 

Verselbstständigung kommt plan

mässig und nach gesetzlich vorge

gebenen Schritten voran. Als letzter 

Schritt wird die Übertragung der BVK 

in eine Stiftung vollzogen: Die öffent

lichrechtliche BVK wird zu diesem 

Zweck mit der neu gegründeten  

privatrechtlichen BVKStiftung fusi

onieren. In diesem «Kontext» finden 

Sie detaillierte Informationen dazu.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 

Lektüre.

Thomas R. Schönbächler 

Vorsitzender der Geschäftsleitung 

und variable Hypotheken. Nicht angebo

ten werden hingegen sogenannte Geld

markt oder LiborHypotheken. Bei den 

Fest hypotheken kennt die BVK Laufzeiten 

von 2 bis 10 Jahren. 

Die Festhypotheken können gegen einen 

Zuschlag bis zu 12  Monate im Voraus 

fixiert werden. Die ForwardZuschläge bis 

3 Monate sind unentgeltlich. Die Konditio

nen für Festhypotheken werden wöchent

lich am ersten Arbeitstag festgelegt und 

auf der BVKWebseite publiziert. Bei den 

variablen Hypotheken werden die Kondi

tionen periodisch an die Marktverhältnis

se angepasst.

Beim Austritt aus der BVK oder bei der 

Vermietung einer Liegenschaft kann die 

Hypothek bei genügender Bonität wei

tergeführt werden. Wird die Liegenschaft 

nicht mehr selbst bewohnt, muss die 

Belehnung auf 70 Prozent reduziert wer

den. Beim Verkauf einer Liegenschaft 

muss der Käufer der Liegenschaft bei der 

BVK versichert sein, damit er bei Interesse 

die bestehende BVKHypothek mit unver

änderten Konditionen übernehmen kann. 

Voraussetzung ist, dass auch hier die Trag

barkeit gegeben ist. 

Die BVK führt am 25. November 2014 und am  

3. Dezember 2014 in Zürich Informations 

veranstaltungen für Versicherte durch. Falls  

Sie ein Thema speziell interessiert, können  

Sie uns Ihre Vorschläge via bvk@bvk.ch gerne  

mitteilen.

Informationsveranstaltungen  
für Versicherte



Fragen zur HypothekenVergabe 
an Andreas Strub

«Ab 2. Juni stehen …
wir gerne für eine persönliche Hypotheken

Beratung zur Verfügung. Informationen und 

Merkblätter finden Sie ab Mitte Mai auf unserer 

Webseite www.bvk.ch. Wenn Sie Fragen haben, 

kontaktieren Sie bitte unser HypothekenTeam 

unter 043 259 42 23 oder senden Sie uns eine 

EMail an hypotheken@bvk.ch.»

Will die BVK mit ihren 

Hypotheken den Banken 

Konkurrenz machen?

Nein, die BVK bleibt eine Pen

sionskasse. Aber sie will das 

Vermögen der Aktivversicher

ten und Rentner sicher anlegen, 

um eine nachhaltige Rendite zu 

erzielen. Den Grossteil des Vor

sorgevermögens legt die BVK in 

Aktien, Obligationen, Rohstoffen 

und Immobilien an, weniger als 

5 Prozent vergibt sie in Form von 

Hypotheken an ihre Versicher

ten. Erfahrungsgemäss besteht 

bei unseren Hypotheken nur ein 

kleines Ausfallrisiko. Die BVK 

baut nun ihr HypothekenAnge

bot aus und kommt damit dem 

grossen Bedürfnis der Versicher

ten nach mehr Flexibilität, zum 

Beispiel bei den Laufzeiten, nach.

Sind die HypoKonditionen  

bei der BVK besser als bei  

einer Bank?

Die HypoProdukte sind bei der 

BVK sehr transparent, und die 

Konditionen sind attraktiv. Die 

Hypothekarzinssätze der BVK 

orientieren sich am Markt für 

Eigenheimfinanzierungen und an 

den Investitionszielen in dieser 

für die BVK wichtigen Anlage

klasse. Aber auch bei der BVK 

gelten die bei den Banken 

üblichen Faustregeln: Ein 

HypoSchuldner muss einen 

Grundstock an Eigenmitteln 

beisteuern, und die finanzielle 

Belastung durch die Hypothe

karzinsen und die Unterhalts

kosten muss tragbar sein. Hinzu 

kommen weitere Kriterien. Bei 

der Vergabe einer Hypothek 

müssen am Schluss aber immer 

die individuellen Voraussetzun

gen genau betrachtet werden.

Wer kann bei der BVK eine 

Hypothek beantragen?

Erstvergaben von Hypotheken 

werden ausschliesslich an die 

bei der BVK Versicherten ver

geben. Mit einer angepassten 

Belehnungsgrenze können auch 

Altersrentner davon profitieren. 

Wenn jemand beispielsweise bei 

einem Stellenwechsel aus der 

BVK austritt, kann die Hypothek 

zu gleichen Bedingungen weiter

geführt werden, sofern die Boni

tät weiterhin besteht. Wird eine 

Liegenschaft verkauft, kann der 

Käufer die BVKHypothek über

nehmen, sofern er selbst bei der 

BVK versichert ist.

Warum vergibt die BVK keine 

günstigen LiborHypotheken?

Die BVK will ihren Versicherten 

einfache und transparente Pro

dukte anbieten. Im Vergleich zu 

den variablen Hypotheken oder 

den auf mehrere Jahre abge

schlossenen Festhypotheken 

sind LiborHypotheken eher 

kompliziert und risikoreicher. Die 

Konditionen der BVK sind für alle 

Kreditnehmer gleich und des

halb auch nicht verhandelbar.

Warum soll ich bei der BVK eine 

Hypothek abschliessen?

Die BVK bietet einfache und 

klare Produkte mit Verträgen 

ohne «Kleingedrucktes» an. 

Die Konditionen sind transpa

rent und werden verbindlich bis 

zu 12 Monate im Voraus fest

gesetzt. In der Regel entstehen 

zudem keine Bewertungskosten 

bei einem Abschluss. Die BVK 

verfügt über ein grosses Know

how im Immobilienbereich. Ver

sicherte profitieren dadurch von 

tiefen Kosten und schlanken 

Prozessen.

Andreas Strub,

Fachverantwortung  

Hypotheken



Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

muss die Versicherungskasse für das 

Staatspersonal (Versicherungskasse) 

auf den 1. Januar 2014 aus dem Staats

betrieb ausgegliedert und rechtlich ver

selbstständigt werden. Im Hinblick darauf 

wurde die Stiftung BVK Personalvorsorge 

des Kantons Zürich (BVK) errichtet.

Nach intensiven Vorarbeiten haben nun 

der Regierungsrat und der Stiftungsrat als 

oberste Organe der oben genannten Vor

sorgeeinrichtungen (Parteien) beschlos

sen, die Versicherungskasse rückwirkend 

auf den 1. Januar 2014 mit der BVK zu 

fusionieren. 

Grundlage für die Fusion bildet der Fusi

onsvertrag vom 30. April 2014 sowie die 

von den Revisionsstellen der Partei

en geprüften Bilanzen per 31. Dezember 

2013. Ausserdem haben die Parteien am 

30. April 2014 gemeinsam einen Fusions

bericht mit zusätzlichen Erläuterungen 

zur Fusion erstellt.

Sie haben das Recht, innert 30 Tagen ab 

Erhalt dieser Mitteilung bzw. bis spätes

tens zum 16. Juni 2014 am Sitz der Pen

sionskassenverwaltung (Stampfenbach

strasse 63, 8006 Zürich) nach Voranmeldung 

während der Büro öffnungszeiten Einsicht in 

den Fusionsvertrag und den Fusionsbericht 

zu nehmen. (Mehr Informationen dazu unter:  

www.bvk.ch). 

Nachfolgend informieren wir Sie gerne 

über die wesentlichen Auswirkungen der 

Fusion:

Zeitpunkt der Fusion und 
Auswirkungen auf das Vermögen
Die Fusion der Versicherungskasse mit 

der BVK erfolgt rückwirkend auf den  

1. Januar 2014 auf dem Weg der sogenann

ten Absorptionsfusion. Alle Aktiven und 

Passiven sowie alle Rechte und Pflichten 

der Versicherungskasse gehen dadurch auf 

diesen Zeitpunkt auf die BVK über. Eben

so gelten sämtliche ab diesem Stichtag 

durch die Versicherungskasse eingegan

genen Verpflichtungen als im Namen und 

auf Rechnung der BVK mit übernommen. 

Auswirkungen auf die 
Aktivversicherten und die  
Rentner (Versicherte)
Mit Rechtswirksamkeit der Fusion werden 

die bisherigen Versicherten der Versiche

rungskasse von Gesetzes wegen zu sol

chen der BVK. Auch sämtliche Spar und 

Deckungskapitalien gehen auf die BVK 

über. Diese übernimmt somit alle Rech

te und Pflichten der Versicherungskasse 

gegenüber deren bisherigen Versicherten. 

Laufende Renten der bisherigen Versiche

rungskasse werden durch die BVK unver

ändert weiterbezahlt. 

Die erworbenen Rechte und Ansprüche 

der zu übernehmenden Versicherten 

erfahren durch die Fusion somit keine 

Änderung, und die erworbenen Spar und 

Deckungskapitalien bleiben vollumfäng

lich erhalten. 

Wahrung der Rechte und Pflichten 
der Versicherten
Sowohl die anerkannten Experten für 

berufliche Vorsorge der Parteien als auch 

deren Revisionsstelle haben den Fusi

onsvertrag, die Bilanz und den gemeinsa

men Fusionsbericht geprüft und in ihren 

Berichten zur Fusion dargelegt, dass die 

Rechte und Ansprüche der Versicherten 

durch die Fusion gewahrt sind.

Massgebende Rechtsgrundlagen
Die bisherigen Statuten der Versiche

rungskasse bleiben bis zum Ende des 

Monats, in welchem die Fusion im Han

delsregister eingetragen wird, weiterhin 

in Kraft. Das neue Vorsorgereglement der 

BVK wird anschliessend am ersten Tag des 

darauf folgenden Monats in Kraft gesetzt. 

Die übrigen Reglemente und Weisungen 

der Versicherungskasse werden auf das 

Datum des Eintrags der Fusion im Han

delsregister ausser Kraft gesetzt bzw. 

treten auf diesen Zeitpunkt automatisch 

ausser Kraft, während diejenigen der BVK 

auf diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzt wer

den, soweit sie nicht bereits in Kraft sind.

Deckungsgrad
Der Deckungsgrad der Versicherungskasse 

betrug am 31. Dezember 2013 96,1 %. 

Genehmigung und Rechtskraft
Die Fusion steht unter Vorbehalt der 

Genehmigung durch die BVG und Stif

tungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS). 

Sie wird erst mit der Eintragung im Han

delsregister rechtswirksam. Die Versiche

rungskasse ist danach ohne vorgängige 

Liquidation vermögenslos und kann im 

Handelsregister und im Register für beruf

liche Vorsorge der BVS gelöscht werden.

Wir können Ihnen versichern, dass die 

Anliegen der Versicherten und der ange

schlossenen Arbeitgeber nach erfolgter 

Fusion auch für die BVK an oberster Stel

le stehen.

Freundliche Grüsse

Versicherungskasse für das  

Staatspersonal und  

BVK Personalvorsorge des Kantons 

Zürich

Thomas R. Schönbächler

Fusion der Versicherungskasse für  
das Staatspersonal mit der BVK Personal 
vorsorge des Kantons Zürich

Einsichtsrecht bis  

16. Juni 2014: Versicherte, 

die Einsicht nehmen  

möchten, können sich via 

Mail oder telefonisch bei  

der BVK melden und einen 

Termin vereinbaren. Bitte 

geben Sie Vorname,  

Name und die Sozial

versiche rungsnummer an.  

(Mail: bvk@bvk.ch,  

Telefon 043 259 58 53).


